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KSK: Zukunft bleibt sicher

Die Künstlersozialkasse bleibt für 

Künstler und Publizisten ein sicherer 

Hafen. Mit dem zurzeit im Bundestag 

debattierten Entwurf zur Reform des 

Künstlersozialversicherungsgesetzes 

wird dafür gesorgt, dass die Finanzie-

rungsgrundlagen der Künstlersozialkas-

se gestärkt werden. Zu den dafür vorge-

sehenen Maßnahmen gehört vor allem, 

dass die Abführung der Künstlersozial-

abgabe in Zukunft auch durch die Be-

triebsprüfdienste der Deutschen Ren-

tenversicherung geprüft werden soll. 

Dadurch sollen mehr Unternehmen zur 

Leistung der Abgabe bewegt werden. 

Hierdurch werden insbesondere dieje-

nigen Unternehmen der Kultur- und 

Medienwirtschaft entlastet, die bisher 

den Hauptanteil der Abgabepflichtigen 

darstellen.

Bei den Versicherten soll durch jährli-

che Stichproben turnusmäßig geprüft 

werden, ob die Einkommensverhältnis-

se die Ausübung der hauptberuflichen 

freien Tätigkeit belegen können. Die 

Festsetzung von Versicherungsbeiträ-

gen durch die Künstlersozialkasse wird 

ebenso vereinfacht wie die Rückforde-

rung von Zuschüssen an privat Kran-

kenversicherte für den Fall, dass deren 

Einkommensverhältnisse unterhalb des 

zunächst gemeldeten Arbeitseinkom-

mens liegen.

Die Künstlersozialkasse selbst bleibt für 

den größten Teil der Abgabepflichtigen 

auch weiterhin zuständig, da die Be-

triebsprüfer der Deutschen Rentenversi-

cherung nur die grundsätzliche Abga-

bepflicht prüfen werden. Sobald die 

Erstfeststellung erfolgt ist, sollen die 

Abgabepflichtigen weiterhin von der 

Künstlersozialkasse betreut werden.

In Kurzform: 

- Für Unternehmen, die schon heute 

ihre Künstlersozialabgabe gesetzes-

konform abführen, ändert sich 

nichts zum Negativen, vielmehr 

können sie sogar mit einem weite-

ren Absinken der Abgabesätze 

rechnen.

- Für Versicherte, die hauptberuflich 

frei künstlerisch oder publizistisch 

tätig sind und ihre Einkommensver-

hältnisse und die jährliche Voraus-

schätzung des Arbeitseinkommens 

gesetzeskonform melden, ändert 

sich ebenfalls nichts zum Negati-

ven. Vielmehr können sie damit 

rechnen, dass durch die neuen 

Regelungen der Kreis der Versi-

cherten wirklich nur auf diejenigen 

begrenzt bleibt, für welche die 

Künstlersozialkasse bestimmt ist.
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Die jetzige Gesetzesreform ist das Er-

gebnis von Verabredungen eines Run-

den Tisches von Vertretern der Abga-

bepflichtigen und Versicherten, die ge-

meinsam mit dem zuständigen Bun-

desministerium über einvernehmliche 

Anpassungsmaßnahmen beraten hatten. 

Der Deutsche Journalisten-Verband war 

am Runden Tisch ebenfalls vertreten. 

Das Reformvorhaben belegt in ein-

drucksvoller Weise, dass gemeinsame 

Verabredungen der Vertreter der Auf-

traggeber und der Freien durchaus mög-

lich bleiben, wenn die gemeinsame Lö-

sungssuche auch von politischer Seite 

unterstützt wird.

Redaktion: Michael Hirschler 

(Tel. 0228 / 2 01 72 18)


